
So erreichen Sie uns:

Die städtische Abfallberatung des ASR beantwortet gern 

Ihre Fragen rund um die Abfallentsorgung. 

Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb 
der Stadt Chemnitz
Blankenburgstraße 62 · 09114 Chemnitz

www.ASR-Chemnitz.de

Abfallberatung
Telefon 0371 4095-102

Abfallberatung@ASR-Chemnitz.de

Kundenservice
Telefon 0371 4095-777

Kundenservice@ASR-Chemnitz.de

Öffnungszeiten:
Montag, Mittwoch, Freitag  08:30 bis 12:00 Uhr

Dienstag, Donnerstag     08:30 bis 18:00 Uhr
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Für ein sauberes Chemnitz 
ASR – Wir schaffen‘s weg.

Sortierhilfe
für Abfälle aus Haushalten

In die orangefarbenen Sammel- 
container des ASR gehören:
§ Bekleidungsstücke aller Art

§ Haushaltstextilien (Bettwäsche,   

 Handtücher usw.)

§ Heimtextilien (Gardinen, Tisch-

 decken usw.)

§ Woll- und Steppdecken

§ paarweise Schuhe

Hinweis:
Es können gebrauchsfähige und 

nicht gebrauchsfähige Alttextilien 

in die Sammelcontainer gegeben 

werden. Bitte in Säcke verpacken!

Nicht in die Sammelcontainer
gehören:
• Pelz- und Lederbekleidung, Gürtel 

• Putzlappen, Schneiderreste

• Teppiche 

• Schaumstoffe, Gummimatten

• Schlitt- und Rollschuhe,

 Gummistiefel, Skistiefel,

 Schuhe mit Beleuchtung

• Koffer und Taschen

Alttextilien
In die Glascontainer gehören:
§ Verkaufsverpackungen aus Glas

 (Einwegflaschen, Einweggläser),

 farbig sortiert, leer,

 ohne Verschlüsse

Hinweis:
Um Lärmbelästigungen zu vermei-

den, gelten folgende Einwurfzeiten:

Mo – Fr 07:00 – 20:00 Uhr

Sa 07:00 – 14:00 Uhr

Nicht in die Glascontainer
gehören:
• Fenster- und Flachglas

• Spiegel- und Drahtglas

• Glühlampen, Leuchtstoff-

 röhren, Energiesparlampen

• Kristall- und Trinkgläser, Vasen,   

 Schalen

• feuerfestes Glas

• Keramik, Porzellan, Steingut

• Pfandflaschen

Glas



In die Blauen Tonnen gehören:
§ Verkaufsverpackungen aus   

 Papier, Pappe, Kartonagen

§ Zeitungen, Zeitschriften

§ Prospekte, Kataloge

§ Broschüren, Papiertüten

§ Packpapier

§ Schreib- und Computerpapier  
§ Bücher (ohne papierfremde   

 Bestandteile)

Hinweis:
Große, sperrige Kartonagen 

können auf den Wertstoffhöfen 

abgegeben werden.

Nicht in die Blauen Tonnen     
gehören:
§ Tapeten/-reste

§ verschmutztes Papier, Servietten

§ Taschentücher, Hygienepapiere,  

 Windeln

§ Aktenordner mit Metallteilen   

§ Prospekthüllen, Folien

§ gewachste und beschichtete   

 Papiere, Thermopapiere

§ Milch- und Getränkekartons

In die Gelben Tonnen gehören:
Verkaufsverpackungen aus Kunst-

stoff, Metall, Natur- und Verbund-

material, wie

§ Kunststoffflaschen von Spül-,   

 Wasch- und Körperpflegemitteln 

§ Becher von Milchprodukten

§ beschichtete Tiefkühlverpackungen

§ Styroporverpackungen

§ Konservendosen, Kronenkorken

§ Baumwollnetze, Holzschachteln

§ Milch- und Getränkekartons

§ Aluschalen, Spraydosen

 Hinweis:
Vor der Entsorgung die Leichtver-

packungen sorgfältig leeren,

aber nicht extra spülen.

Verschiedene Verpackungen

nur flach zusammendrücken, 

nicht ineinander stapeln.

Nicht in die Gelben Tonnen
gehören:
§ Gegenstände aus Kunststoff und  

 Metall, die keine Verpackungen   

 sind

§ Hausratgegenstände,

 kaputtes Spielzeug 

§ Zimmerdeckenplatten aus 

 Styropor, Bauabfälle

§ Getränkeverpackungen mit Pfand

§ Glas, Papier 

§ Rest- und Bioabfall

In die Biotonnen gehören:
§ Obst- und Gemüsereste, Nuss-   

 und Eierschalen

§ Essensreste

§ Fleisch- und Knochenreste

 (haushaltübliche Mengen)

§ Kaffeesatz mit Filtertüte, Teebeutel,  

 Teeblätter

§ Schalen von Südfrüchten

§ Pflanzenabfälle, Schnittblumen,   

 Fallobst

§ Hecken-, Strauch- und Baum  

 schnitt, Laub

§ Federn, Haare, Kleintierstreu

 (von pflanzenfressenden Heim-

 tieren, biologisch abbaubar)

Hinweis: 
Verwenden Sie keine Kunst-

stofftüten jeglicher Art.

Feuchte Bioabfälle

in Küchen- oder

Zeitungspapier ein-

gewickelt entsorgen.

Nicht in die Biotonnen gehören:
§ Kunststoffbeutel/-verpackungen,  

 Biokunststoffe

§ verpackte Lebensmittel

§ Glas, Windeln, Kehricht, Steine

§ Zigarettenkippen, Staubsauger-

 beutel

§ Katzenstreu und Hundekot

§ Grillkohle, Asche, Holz

§ tote Heim-, Nutz- und Wildtiere

In die Restabfallbehälter
gehören:
§ Asche (erkaltet), Kehricht, 

 Zigarettenkippen

§ Dias, Fotos, Film-Negative

§ Fahrradreifen, Gummi- und 

 Lederreste

§ Geschirr, Keramik, Spiegelglas,   

 Glühlampen

§ Hygieneartikel, Mund-Nasen-  

   schutz, Schnelltests aus Haus-  

 halten, Windeln 

§ Katzen- und Hundekot, Einstreu  

 von fleischfressenden Heimtieren

§ Klebeetiketten, Wurstpelle

§ Tapetenreste, Staubsaugerbeutel

§ Verbandsmaterial, verschmutzte  

 Verpackungen

Hinweis:
Bei anfallenden Mehrmengen kön-

nen gebührenpflichtige Restabfall-

säcke genutzt werden.

Nicht in die Restabfallbehälter 
gehören:
§ sperrige Abfälle, Fahrzeugteile

§ Problemabfälle, Batterien, Akkus

§ elektrische und elektronische   

 Geräte

§ Bauabfälle

§ verwertbare Abfälle

Papier Leichtverpackungen Bioabfall Restabfall


